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ANFRAGEBEANTWORTUNG 

DVR: 0090204 

betreffend die schriftliche Anfrage 

der Abg. Heinzinger und Genossen vom 

9. März 1988. Nr. 1792jJ-NR/88. 

"Äußerungen zur Handhabung des Waffen

exportgesetzes bzw. dessen Änderung" 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 

Die Handhabung eines Bundesgesetzes richtet sich nach dem 

Wortlaut des Gesetzes und ist von dem mit der Vollziehung 

betrauten Organ nicht willkUrlieh gestaltbar. 

Zu Frage 2:: 

Aus dem oben gesagten ergibt sich. daß bei unveränderter 

Gesetzeslage auch die Vollziehung des Gesetzes gemäß dem 

Grundsatz des Art. 18 BV-G unverändert sein muß. 

Zu Frage 3: 

Ich habe bereits bei mehreren Gelegenheiten aus meiner 

Verantwortung fUr die Verstaatlichte Industrie heraus klarge

stellt, daß österreich beim Export von Waffen nicht 

schlechter gestellt sein soll. als vergleichbare neutrale 

europäische Staaten. 
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Zu Frage 4. 

Gemäß dem Grundsatz der Ministerverantwortlichkeit trägt 

jeder Bundesminister fUr seinen Wirkungsbereich allein die 

ungeteilte Verantwortung und kann nicht von anderen Re

gierungsmitgliedern zu bestimmten Verhaltensweisen "veran

laßt" werden. 

Zu Frage 5: 

Der Zeitpunkt der Änderung eines Gesetzes hängt vom Gesetz

geber ab und kann nicht von einem Organ der Vollziehung 

bestimmt werden. 

Wien, am 27. April 1988 
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